
Die Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut  
ist bei der Erfüllung ihrer Ziele auch auf Ihre Solidarität 
angewiesen.

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Zu-Stifter:in  
oder Spender:in zugunsten unserer Arbeit werden.

Zahlungsweise 	■ Überweisung (Bankverbindung siehe oben)

Zu-Stiften
	■ Ich möchte in das zu erhaltene  Vermögen 

 (Vermögensstock)  stiften (Zustiftung)

einmalig   €

monatlich   €

jährlich   €

Spenden
	■ Ich möchte spenden

einmalig   €

monatlich   €

jährlich   €

Der Mindeststiftungsbetrag beträgt 500 €. Er kann auch in kleinen 
Summen z. B. monatlich erbracht werden. Nach Erhalt des gesam-
ten Betrages überreichen wir Ihnen eine von Künstlern gestaltete 
und unterzeichnete Stiftungsurkunde. 

Spenden und Zustiftungen können Sie steuermindernd bis zu 
20 % des Gesamtbetrags der Einünfte, des Einkommens bzw. des 
Gewinns absetzen, Unternehmen bis zu 0,4 % der gesamten Um-
sätze und der aufgewendeten Löhne und Gehälter.

Abziehbare Spenden, die die Höchstebeträge (20 % des Ge-
samtbetrags des Einkünfte oder 0,4 % der Summe des gesamten 
Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Ge-
hälter) übersteigen, sind im Rahmen der Höchstbeträge in den fol-
genden Veranlagungszeiträumen abzuziehen.

Eine Zuwendungsbescheinigung stellen wir Ihnen unaufge-
fordert aus. Das Lastschrfitverfahren erfolgt ggf. jährlich bis zum 
schriftlichen Widerruf.

Adresse
Name  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnr.  

PLZ  

Ort  

Telefon  

Fax  

Email  

Bank, Ort  

IBAN  

Datum  Unterschrift  

An die 
Stiftung Solidarität
Walther-Rathenau-Str. 62
33602 Bielefeld

Bankverbindung
Sparkasse Bielefeld

IBAN DE72 4805 0161 0000 0791 11
BIC SPBIDE3BXXX

Fax: (05 21) 17 55 06 


